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 Veröffentlicht am 26.03.1992

Rechtssatz

Ein Strafverfahren wegen Übertretung des §103 Abs2 KFG ist isoliert von der Strafverfolgung, weswegen die

Au5orderung nach §103 Abs2 KFG erfolgt war, zu betrachten. Andernfalls würde das Strafverfahren und eine

verhängte Strafe wegen der Übertretung nach §103 Abs2 KFG das rechtliche Schicksal des anderen Verfahrens teilen,

wie zB Einstellung und Verjährung.

Gegen eine zeitliche Einschränkung der Auskunftsp8icht können mannigfaltige Gründe sprechen, wie zB die Ermittlung

des Lenkers für ein gerichtliches Strafverfahren usw. Das Gesetz sieht keine zeitliche Beschränkung der

Auskunftspflicht vor.

Schlagworte

Lenkerauskunft, Auskunftspflicht, zugrundeliegende Übertretung, Verjährung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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